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Einleitung: 
Schopenhauers Theorie der Freiheit 

Von Hans Ebeling 

0. Die Bedeutung der Freiheitsschrift. "Urtheilen aus eigenen 
Mitteln ist das Vorrecht Weniger: die übrigen leitet Auktori-
tät und Beispiel. Sie sehn mit fremden Augen und hören mit 
fremden Ohren. Daher ist es gar leicht, zu denken, wie jetzt 
alle Welt denkt; aber zu denken, wie alle Welt über dreißig 
Jahre denken wird, ist nicht Jedermanns Sache." (21) 1 

Schopenhauer hat seine Absage an die These von einer ,Wil-
lensfreiheit' in den Jahren des Übergangs formuliert, die den 
,Deutschen Idealismus' vom ,Deutschen Materialismus' tren-
nen: 1838, 7 Jahre nach dem Tode Hegels, 10Jahre vor dem 
,Manifest der kommunistischen Partei'. Beide Bewegungen 
sind ihm so fremd geblieben, wie er ihnen. Im Komplex sei-
ner eigenen Arbeiten ist der Entwurf der Freiheitsschrift 
akzidentell, die Sache nicht. Die Arbeit des gerade Fünfzig-
jährigen ist eine Gelegenheitsschrift, anonym einer Akademie 
eingereicht. Die Sache ist durch seine Dissertation und sein 
Hauptwerk geprägt, muß aber vollständig ohne Rücksicht auf 
sie zugänglich sein können. 

Schopenhauers Preisschrift "über die Freiheit des Willens", 
1839 wirklich preisgekrönt von der Königlich Norwegischen 
Sozietät der Wissenschaften zu Drontheim, aber bis heute 

1 Zahlen ohne weitere Angaben verweisen hier und im folgenden 
auf Seiten dieser Ausgabe. Auf die Wiedergabe von Sperrungen ist 
verzichtet worden. 
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gleichwohl entschieden unter Wert gehandelt, ist die Summe 
einer kritischen Freiheitsanalyse der Tradition und zugleich 
der Ausgangspunkt jeder neueren Freiheitstheorie, die wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügen will. 

Schopenhauers These der Verwerfung schließt an Kants 
Exposition von 1781 an, ohne freilich den Lösungsvorschlag 
der "Kritik der reinen Vernunft" zu übernehmen, greift zu-
rück auf eine kritische Oberlieferung frühestens seit Aristote-
les, spätestens seit Hobbes, und ist inzwischen für jede empi-
rische Forschung zu einem Gemeingut sinnvoller Arbeitsvor-
aussetzung geworden, das insoweit selbst Psychoanalyse und 
Behaviorismus eint. 

Daß die Freiheitsschrift bislang dennoch eher nur eine Ab-
handlung für Eingeweihte war, hat vor allem drei nicht zu-
letzt psychologisch aufschlußreiche Gründe. (I) Das äußer-
lichste, aber deshalb nicht unwirksamste Moment liegt darin, 
daß Schopenhauer einerseits durch widrige Umstände seiner 
Regel-Gegnerschaft ins Abseits gedrängt ist und andererseits 
durch eine emphatische Anhängerschaft nur um so mehr im 
Abseits blieb. (2) Der Sache nach wichtiger ist, daß bei einem 
Autor wie Schopenhauer, der schließlich, aufs Ganze gesehen, 
einer womöglich wundersamen Metaphysik das Wort geredet 
hat, die Askese analytischer Kritik nicht uneingeschränkt zu 
vermuten ist. Und er hat sie im übrigen selbst in seiner Frei-
heitsschrift nicht gänzlich durchhalten können. (3) Am be-
deutendsten aber scheint ein tiefverwurzelter Widerstand ge-
gen Aufklärung in Sachen der Freiheit. Dafür ist die subjekti-
ve Interessennahme zugunsten einer unterstellten ,Freiheit 
des Willens' noch allemal zu groß, der Verzicht auf ein frei-
schwebend sich erfüllendes spekulatives Bedürfnis zu schmerz-
lich, sind die Folgen für die Deutung menschlich-bewußter 
Selbsterhaltung zu gravierend. 

Gerade deshalb ist aber die Auseinandersetzung mit dem 
empirischen Kritizismus Schopenhauers dienlich. Denn sie 
kann einerseits mit Schopenhauer von den Gespinsten einer 
angeblichen Freiheit des Willens befreien. Und sie kann ande-
rerseits und über Schopenhauer hinaus die Illusion der ,Wil-
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lensfreiheit' als unumgängliche, weil lebensdienliche Funk-
tion der Selbsterhaltung des Bewußtseins und des mensch-
lich-bewußten Lebens einsichtig werden lassen. Während das 
skrupulöse Unternehmen einer Theorie der Willensfreiheit bei 
Schopenhauer begleitet bleibt von einem metaphysischen 
Konstrukt der Seinsfreiheit, mag inzwischen der Entwurf 
einer Theorie der Handlungsfreiheit dringlicher scheinen. 
Einen durchaus ,radikal' zu nennenden Lösungsvorschlag da-
für hat Schopenhauer mit seiner zweiten Preisschrift gemacht. 

1. Die Einheit der , Grundprobleme der Ethik'. Die Preis-
schrift "über die Freiheit des Willens" von 1838 und diejeni-
ge "über die Grundlage der Moral" von 1839 sind in erster 
Auflage 1841, in zweiter 1860 gemeinsam erschienen unter 
dem zusammenfassenden Titel "Die beiden Grundprobleme 
der Ethik". über die Einheit beider Preisschriften äußert 
Schopenhauer in der Vorrede zur ersten Auflage: Sie bilden 
gemeinsam ein "System der Grundwahrheiten der Ethik" 
( 3). Beide Preisschriften sind dabei "eigentlich specielle Aus-
führungen zweier Lehren, die sich, den Grundzügen nach, im 
vierten Buche der ,Welt als Wille und Vorstellung' finden (3). 
Dieses vierte Buch "würde man, nach der gewöhnlichen Art 
sich auszudrücken,( ... ) die praktische Philosophie( ... ) nennen. 
Meiner Meinung nach aber ist alle Philosophie immer theore-
tisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer der 
nächste Gegenstand der Untersuchung sei, stets rein betrach-
tend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. 
Hingegen praktisch zu werden, das Handeln zu leiten, den 
Charakter umzuschaffen sind alte Ansprüche, die sie bei 
gereifter Einsicht endlich aufgeben sollte. ( ... ) Die Tugend 
wird nicht gelehrt, so wenig wie der Genius: ja für sie ist der 
Begriff so unfruchtbar und nur als Werkzeug zu gebrauchen, 
wie er es für die Kunst ist. Wir würden daher ebenso töricht 
sein zu erwarten, daß unsere Moralsysteme und Ethiken Tu-
gendhafte, Edle und Heilige, als daß unsere Ästhetiken Dich-
ter, Bildner und Musiker erweckten." (Die Welt als Wille und 
Vorstellung, IV. Buch,§ 53.) 



X Einleitung 

Der Versuch des Verzichts auf präskriptive Elemente beim 
Aufbau einer Theorie der Willensfreiheit einerseits und einer 
Theorie der Handlungsfreiheit andererseits bestimmt auch 
und gerade die Intention beider Preisschriften. Sie sind indes-
sen weit mehr, als sich auf Grund der Selbstcharakterisierung 
durch Schopenhauer vermuten läßt: Wohl führen sie bereits 
Angelegtes aus. Aber sie nähern sich dabei überhaupt erstmals 
dem Status entwickelter Theoreme. Ihrem weitgehenden Ver-
zicht auf eine metaphysische Exposition entspricht ihr emi-
nenter Vorzug: sich - als Preisschriften - durch sich selbst 
rechtfertigen zu müssen und so auf eine Weise begründungs-
fähig zu sein, die sie von dem Schopenhauerschen System 
unabhängig macht. 

Die Preisschrift "Über die Freiheit des Willens" lehrt für 
den Bereich der Erscheinungen seine vollständige Unfreiheit. 
Die Preisschrift "Über die Grundlage der Moral" lehrt Mitleid 
als normierendes, aber keineswegs imperativ zu forderndes 
Fundament der Handlungsfreiheit. Die Absage an die These 
der Willensfreiheit ist die negative Voraussetzung der These 
von der Handlungsfreiheit. Die Einheit beider Preisschriften 
ist demnach keineswegs in erster Linie durch die Gemeinsam-
keit zweifelhafter metaphysischer Rekurse auf Schopen-
hauers Hauptwerk bestimmt. Vielmehr ist der Zusammen-
hang beider Abhandlungen in der Tat der systematische einer 
Theorie der Willensfreiheit und einer Theorie der Handlungs-
freiheit. Ohne eine befriedigende Lösung der Frage nach 
einer Freiheit des Willens kein zureichend begründbarer Ent-
wurf einer Doktrin des Handelns. Ohne die Theorie der 
Handlungsfreiheit wiederum keine zureichende Motivation 
für den Entwurf der Theorie der Willensfreiheit. 

Die erste Preisschrift befreit von den Vorurteilen, die eine 
,idealistische' Tradition zu einer nach Schopenhauer gänzlich 
unqualifizierten Theorie der Willensfreiheit gebündelt hatte, 
und setzt an ihre Stelle einen Komplex von Begründungen 
dafür, daß der Wille als erscheinender mit Notwendigkeit 
durch Unfreiheit bestimmt sei. Die zweite Preisschrift sucht 
Distanz zur Kantischen praktischen Philosophie, indem sie 
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den ,kategorischen Imperativ' Kants als Anweisung lediglich 
zu sublimierterem Egoismus begreift, und begründet dement-
gegen eine Lehre vom Handeln, das auch noch die Raffinesse 
des Kantischen Egoismus hinter sich gelassen hat. Der Lehre 
vom unfreien Willen korreliert die Lehre vom befreiten Wil-
len, von einer Handlungsfreiheit, die darin liegt, die Egoismen 
einander widerstreitender Willenssetzungen nicht mehr zu 
teilen, sondern ihnen ein überwindendes Mitleid entgegenzu-
stellen, das sich als ,freie Gerechtigkeit' und ,echte Menschen-
liebe' ausspricht. Solche Handlungsfreiheit meint aber keines-
wegs: freie Produzierbarkeit eines idealen Handlungsstils un-
ter dem bestirnten Himmel wie auch immer ,kategorischer' 
Forderungen, sondern: die nicht anerziehbare Unangebun-
denheit derer, die vom egoistischen Getriebe abgelöst sind. 

"Die beiden Grundprobleme der Ethik" stellen neben dem 
utilitaristischen und neben dem marxistischen Entwurf die 
entschiedenste Kritik der Kantischen Konzeption einer prak-
tischen Philosophie dar, zu der sie dabei in größerer Nähe 
bleiben, denn ihr entnehmen sie ein Großteil der Kraft zur 
Distanzierung. 

Das Verfahren beider Abhandlungen bezeichnet Schopen-
hauer als "analytisch und a posteriori" (3): Die Abfassung 
der Preisschriften hatte insoweit ,voraussetzungslos' zu ge-
schehen, als "von dem Allen gemeinsamen Standpunkt" (3) 
auszugehen war und der Rekurs auf eine Metaphysik, gar die 
eigene, vermieden werden mußte. Schopenhauers Begrün-
dungsverfahren erhebt dabei den weitreichenden und nachge-
rade nicht eben unproblematischen Anspruch, "aus der 
Wirklichkeit der Dinge" (11) geschöpft zu sein, denn es fragt 
sich gewiß, ob hier nicht am Ende doch wieder ,Metaphysik' 
Einkehr halten muß. 

Und doch ist nicht zu bestreiten, daß sich Schopenhauer 
durch seine Exposition der ,Grundprobleme der Ethik' die 
eminente Chance einer ,Ethik ohne Metaphysik' eröffnet hat, 
mit einem Programmtitel Patzigs zu sprechen. Wie die Disser-
tation "Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichen-
den Grunde" in ihrer ursprünglichen Fassung von 1813 das 
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noch nicht existente Hauptwerk auch nicht voraussetzen 
kann, sind die Preisschriften ihrem Wesen als Preisschriften 
nach wiederum darauf angewiesen, unabhängig vom Haupt-
werk zugänglich sein zu müssen. Ohne Rücksicht auf sonstige 
Schopenhauer-Vorlieben oder -Abneigungen muß deshalb für 
die Auseinandersetzung mit beiden Preisschriften strikt da-
von ausgegangen werden, daß ihre Sätze auf überprüfbar-
keit angelegt sind und nicht auf blinde Zustimmung oder 
Verwerfung. 

Ein anderes ist es, daß beide Abhandlungen schließlich 
gleichwohl nicht ohne abschließende metaphysische Er-
örterung auskommen wollen, und auch darin dokumentiert 
sich ihre Einheit. Die erste Preisschrift endet mit einer Re-
gression unter dem Titel "Schluß und höhere Ansicht", die 
zweite entsprechend mit einer Zugabe "Zur metaphysischen 
Auslegung des ethischen Urphänomens". In der Abhandlung 
"Über den Willen in der Natur" hatte Schopenhauer am Ende 
unter der Rubrik "Hinweisung auf die Ethik" vermerkt: 
"Nur die Metaphysik ist wirklich und unmittelbar die Stütze 
der Ethik, welche schon selbst ursprünglich ethisch ist, aus 
dem Stoffe der Ethik, dem Willen, konstruiert ist; weshalb 
ich mit viel besserem Recht meine Metaphysik hätte ,Ethik' 
betiteln können als Spinoza ( ... )."Eine ,Ethik ohne Metaphy-
sik' aus Schopenhauer gewinnen wollen, wie dies die beiden 
Preisschriften in der Tat nahelegen, sieht man von ihren je-
weiligen Ausblicken ab, muß daher immer gegen die letzten 
Intentionen des Autors verstoßen. Dieses Ziel scheint aber 
erstrebenswerter, als mit der emphatischen Teilhabe an der 
Metaphysik Schopenhauers oder mit ihrer emphatischen 
Verwerfung die herausragenden analytischen Vorzüge seiner 
Theorie der Praxis zu verkennen. 

2. DerAufbau der Preisschrift , Ober die Freiheit des Willens'. 
Der Beantwortung der Frage "Läßt die Freiheit des menschli-
chen Willens sich aus dem Selbstbewußtseyn beweisen?" 
(39) stellt Schopenhauer /. Begriffsbestimmungen voran. 
Freiheit wird angesetzt als ein negativer Begriff. Dieser zeigt 



Schopenho.uers Theorie der Freiheit XIII 

an: "die Abwesenheit alles Hindernden und Hemmenden" 
(39). Unterschieden werden: physische, intellektuelle und 
moralische Freiheit. "Physische Freiheit ist die Abwesenheit 
der materiellen Hindernisse jeder Art." (39) Insbesondere gel-
ten Tiere und Menschen dann als frei, wenn ihre Handlungen 
sich ungehemmt durch materielle Hindernisse vollziehen, sie 
damit ihrem Willen gemäß ,handeln'. "Diese physische Be-
deutung des Begriffs der Freiheit, und besonders als Prädikat 
animalischer Wesen, ist die ursprüngliche, unmittelbare und 
daher allerhäufigste" (40). Auch die politische Freiheit wird 
der physischen subsumiert. Die intellektuelle Freiheit, aus-
führlicher in einem Anhang abgehandelt, meint ungehinder-
ten Gebrauch des Intellekts im Entscheidungsprozeß. Die 
moralische Freiheit hat ihren terminus technicus im ,liberum 
arbitrium indifferentiae' gefunden. "Bei diesem Begriff geht 
das deutliche Denken uns deshalb aus, weil der Satz vom 
Grunde, in allen seinen Bedeutungen, die wesentliche Form 
unsers gesammten Erkenntnißvermögens ist, hier aber aufge-
geben werden soll." ( 44) Der Begriff schließt die Vorstellung 
ein, es seien einem Agenten "unter gegebenen, ganz indivi-
duell und durchgängig bestimmten äußern Umständen, zwei 
einander diametral entgegengesetzte Handlungen gleich mög-
lkh" (45). Dem entspricht die Negativität des Begriffs der 
moralischen Freiheit, die Abwesenheit von Nolwendigkeit 
indiziert: "nothwendig ist, was aus einem gegebenen zurei-
chenden Grunde folgt" (43). Das moralisch Freie wird damit 
zum absolut Zufälligen. Das aber ist "ein höchst problemati-
scher Begriff, dessen Denkbarkeit ich nicht verbürge" (44). 
Der Abhandlung als ganzer sind mit den Begriffsbestimmun-
gen bereits die Weichen gestellt. Moralische Freiheit besteht 
nicht darin, tun zu können, was man will. Das ist vielmehr 
der Sachverhalt der physischen Freiheit. Moralische Freiheit 
wäre vielmehr erst gegeben, wenn sich einer die Frage positiv 
beantworten könnte: "Kannst du auch wollen, was du 
willst!" ( 42) Eben dies wird Schopenhauer bestreiten. Der 
Vorbereitung der inhaltlichen Analyse dient schließlich die 
Begriffsbestimmung von Selbstbewußtsein. Dieses meint: 
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"das Bewußtseyn des eigenen Selbst im Gegensatz des Be-
wußtseyns anderer Dinge, welches letzteres das Erkenntniß-
vermögen ist." (45) Aus solcher Entgegensetzung ergibt sich, 
"daß der Reichthum desselben nicht groß seyn kann: daher, 
wenn die nachgesuchten Data zum Beweise der Willensfrei-
heit in demselben wirklich liegen sollten, wir hoffen dürfen, 
daß sie uns nicht entgehn werden." (46) 

Schopenhauer analysiert zunächst und im unmittelbaren 
Anhalt an die Preisfrage: //. den Willen vor dem Se/bstbe-
wußtsein. Die Frage lautet: "wird der Willensakt durch das 
Motiv mit Notwendigkeit hervorgerufen? oder behält viel-
mehr, beim Eintritt dieses ins Bewußtseyn, der Wille gänzli-
che Freiheit zu wollen, oder nicht zu wollen?" (49) Die Be-
fragung des Selbstbewußtseins ergibt, daß es von sich Freiheit 
nur im populären Sinne aussagen kann, wie er im Begriff der 
physischen Freiheit gefaßt worden war. Zwar weiß es sich als 
frei, sofern es dem eigenen Willen gemäß handeln kann. Aber 
es soll schließlich anderes wollen können, als es gerade will, 
wenn denn moralische Freiheit von ihm zu behaupten ist. 
Für die Annahme der Willensfreiheit gibt es indessen keinen 
Beleg des Selbstbewußtseins. Hingegen läßt sich ein Schein 
der Willensfreiheit aufklären: Die Hauptquelle dafür liegt in 
einer Verwechslung von Wünschen und Wollen. Wünschen 
läßt sich Entgegengesetztes, "aber Wollen nur Eines davon: 
und welches dieses sei, offenbart auch dem Selbstbewußtseyn 
allererst die That." (52) Hierüber gibt es demnach kein Wis-
sen a priori, sondern nur nachkommende Erfahrung. 

Die Analyse des Selbstbewußtseins zeigt, daß in ihm kein 
Datum liegt, welches auf ein liberum arbitrium indifferentiae 
schließen ließe. Der empirischen Begründung folgt nun eine 
,,rationelle" dafür, daß ein solches Datum auch gar nicht auf-
findbar sein kann: 

111. Der Wille vor dem Bewußtsein anderer Dinge ist nicht 
mehr Gegenstand unmittelbarer Wahrnehmung, sondern der 
Erkenntnis durch den Verstand nach Maßgabe des Gesetzes 
der Kausalität, einer der vier Gestalten des Satzes vom Grun-
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de. Nach einer Differenzierung von Ursache im engsten Sinne 
("vermöge welcher alle mechanischen, physikalischen und 
chemischen Veränderungen der Erfahrungsgegenstände ein-
treten" ( 64)), Reiz und schließlich Motivation sucht Scho-
penhauer den Stil vernunftgeleiteten Handeins zu erfassen 
und zu beschreiben. Der Mensch "ist deliberationsfähig und 
hat, vermöge dieser Fähigkeit, eine weit größere Wahl, als 
dem Thiere möglich ist." (70) Die dadurch gegebene relative 
Freiheit "ist es wohl auch im Grunde, was gebildete, aber 
nicht tief denkende Leute unter der Willensfreiheit, die der 
Mensch offenbar vor dem Thiere voraus habe, verstehn. Die-
selbe ist jedoch eine bloß relative, nämlich in Beziehung auf 
das anschaulich Gegenwärtige, und eine bloß komparative, 
nämlich im Vergleich mit dem Thiere. Durch sie ist ganz all-
ein die Art der Motivation geändert, hingegen die Nothwen-
digkeit der Wirkung der Motive im Mindesten nicht aufgeho-
ben, oder auch nur verringert." (70f.) Dem Übergang von der 
relativen und komparativen Freiheit zur absoluten fehlt also 
die Legitimation. Zwar sind die Ursachen vernunftgeleiteten 
Handeins nicht zuletzt auch deshalb schwerer zu erschließen 
als sonstige causae, weil "der Mensch die Motive seines Thuns 
oft vor allen Andern verbirgt, bisweilen sogar vor sich selbst" 
(75). Es bleibt aber festzuhalten, "daß, so wenig eine Kugel 
auf dem Billiard in Bewegung gerathen kann, ehe sie einen 
Stoß erhält, eben so wenig ein Mensch von seinem Stuhle auf-
stehn kann, ehe ein Motiv ihn weg zieht oder treibt: dann 
aber ist sein Aufstehn so nothwendig und unausbleiblich, 
wie das Rollen der Kugel nach dem Stoß." (79) Denn wie 
alle Gegenstände der Erfahrung ist auch der Mensch dem 
Gesetz der Kausalität unterworfen. Nähme man dagegen Wil-
lensfreiheit an, so "wäre jede menschliche Handlung ein un-
erklärliches Wunder, - eine Wirkung ohne Ursache." (80) 
Das Gegenteil erweist sich in einer Analyse des menschlichen 
Charakters. Er gilt als (1) individuell, (2) empirisch, (3) kon-
stant und (4) angeboren. Das vernunftgeleitete Handeln ist 
notwendiges Produkt des jeweiligen Charakters und des ein-
getretenen Motivs. Auf seiner Seite sieht Schopenhauer die 
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gesamte Tradition der tatsächlich ,tief' zu nennenden Den-
ker, da sie "darin übereinstimmten, daß sie die Nothwendig-
keit der Willensakte bei eintretenden Motiven behaupteten 
und das liberum arbitrium verwarfen." (93) Dem gilt des 
näheren eine Differenzierung in 

IV. Vorgänger, immer noch dem besten lexikalischen Auf-
riß zur Theorie der Willensfreiheit und WillensunfreiheiL Zu-
gleich liefert Schopenhauer hier den komprimiertesten Bei-
trag zur Entlarvungsgeschichte der Ideologie der Willensfrei-
heit, der die systematische Aufklärung der voraufgehenden 
Untersuchung durch historische Rückgriffe komplettiert. 
Eine ganz andere Komplettierung bringt 

V. Schluß und höhere Ansicht. Die direkte Untersuchung 
des Selbstbewußtseins ergab, daß sich aus ihm Willensfreiheit 
nicht beweisen läßt. Diesem Vorgehen a posteriori trat eine 
Analyse a priori zur Seite, die die durchgängige Bestimmung 
des erscheinenden Willens durch das Gesetz der Kausalität 
aufwies. Damit ist zureichend begründet, daß, "was über-
haupt nicht vorhanden ist, auch nicht im Selbstbewußtseyn 
Data haben kann, aus denen es sich beweisen ließe." (127) 
über "die wahre moralische Freiheit, welche höherer Art ist" 
(129), bleibt aber nun noch abzuhandeln. "Es giebt nämlich 
noch eine Thatsache des Bewußtseyns, von welcher ich bis-
her, um den Gang der Untersuchung nicht zu stören, gänzlich 
abgesehn habe. Diese ist das völlig deutliche und sichere Ge-
fühl der Verantwortlichkeit für Das, was wir thun, der Zu-
rechnungsfähigkeit für unsere Handlungen, beruhend auf der 
unerschütterlichen Gewißheit, daß wir selbst die Thäter unse-
rer Thaten sind." (130) Diese ,Bewußtseinstatsache' verhin-
dert, sich wegen einer Tat und ihrer Folgen auf die Notwen-
digkeit der Handlung als entlastendes Moment zu berufen. 
Vielmehr ist von einer Verantwortlichkeit jedes einzelnen 
für seinen eigenen Charakter auszugehen: "Da, wo die Schuld 
liegt, muß auch die Verantwortlichkeit liegen: und da diese 
das alleinige Datum ist, welches auf moralische Freiheit zu 
schließen berechtigt; so muß auch die Freiheit ebendaselbst 
liegen, also im Charakter des Menschen" (131). Der invarian-
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te individuelle Charakter als einer der notwendigen Hand-
lungsfaktoren macht das Gefühl erklärlich, "daß unsere 
Thaten von uns selbst ausgehn, oder jenes ,Ich will', welches 
alle unsere Handlungen begleitet und vermöge dessen Jeder 
sie als seine Thaten anerkennen muß" (131f.). Unter Rekurs 
auf Kants Unterscheidung von empirischem und intelligiblem 
Charakter läßt sich, "so weit menschliche Kräfte es vermö-
gen, begreifen, wie die strenge Nothwendigkeit unserer Hand-
lungen doch zusammenbesteht mit derjenigen Freiheit, von 
welcher das Gefühl der Verantwortlichkeit Zeugniß ablegt, 
und vermöge welcher wir die Thäter unserer Thaten und die-
se uns moralisch zuzurechnen sind." (132) Absolute Freiheit, 
nämlich Unabhängigkeit vom Gesetz der Kausalität, kommt 
dem Willen an sich selbst zu, und deshalb "sind alle Thaten 
des Menschen sein eigenes Werk" (133). Der vollständigen 
Unfreiheit des erscheinenden Willens korreliert eine voll-
ständige Freiheit des Seins. Die analytische Verwerfung des 
liberum arbitrium indifferentiae erhält eine metaphysische 
Schlußpointe: "Die Freiheit ist ( ... ) nicht aufgehoben, son-
dern bloß hinausgerückt, nämlich aus dem Gebiete der einzel-
nen Handlungen, wo sie erweislich nicht anzutreffen ist, hin-
auf in eine höhere, aber unserer Erkenntniß nicht so leicht 
zugängliche Region: d. h. sie ist transeendentaL" (135) 

3. Die Grundlage und die Grenze der These vom unfreien Wil-
len. Schopenhauers Kant-Rekurs zugunsten des Versuchs, 
seine eigene Zuordnung von Freiheit und Notwendigkeit zu 
rechtfertigen, ist seit mehr als einem Jahrhundert kritisiert 
worden. Patzig hat 1961 erneut und zu Recht betont, daß 
die Doktrin vom Willen als Ding an sich und deren Implika-
tion einer erfahrungsvorgängigen freien Selbstwahl "mit un-
berechtigter Berufung auf Kants Lehre von der Freiheit" 
vorgetragen sind (RGG3 , V, 1961, 1501). Salaquarda setzt 
1975 an- und auch das ist nicht eigentlich neu-, "daß es 
sich dabei um kein fruchtbares Mißverständnis handelt", da 
Schopenhauers Distinktion von Freiheit und Notwendigkeit 
"für die ethische Frage nach dem, was wir tun sollen, Ietzt-
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lieh irrelevant" bleibe (Schopj 56, 1975, 55). Auf die Proble-
matik von Schopenhauers Kant-Rekonstruktion braucht je-
denfalls hier nicht noch einmal eingegangen zu werden. Die 
Frage der Relevanz wiederum ist zum einen Teil schon beant-
wortet und soll zum anderen Teil in der Einleitung zur zwei-
ten Preisschrift wiederaufgenommen werden. Ich beschränke 
mich deshalb jetzt auf die Frage, ob ,die Sachen selbst' 
Grundlage und Grenze der These vom unfreien Willen sind. 

Die sachliche Grundlage der These vom unfreien Willen 
ist für Schopenhauer eine Datenkomplexion, die durch Kau-
salitätsgesetze strukturiert wird. Als sachliche Grenze ist eine 
dem enthobene Instanz der Selbstverfügung angenommen. 
Die Sachgerechtigkeit oder Unsachlichkeit dieser zweiten 
Annahme bleibt zu vergegenwärtigen, wenn geklärt werden 
soll, ob gute Gründe für Schopenhauers Zuordnung einer voll-
ständigen Unfreiheit des erscheinenden Willens und einer 
vollständigen Freiheit des jeweiligen Willens als Ding an sich 
sprechen. Immerhin muß die Idee der causa sui, vom Theolo-
gumenon primär zum Anthropologumenon geworden, des-
halb noch nicht an Überzeugungskraft gewonnen haben. 
Schopenhauer unterstellt, daß der Gedanke der absoluten 
Selbstproduktion (1) widerspruchsfrei denkbar und (2) als 
,transzendentale' Freiheit zugänglich ist. Gegen beide Er-
wägungen ergeben sich Einwände: 

(1) Die Widerspruchsfreiheit des ,Gedankens' der causa 
sui ist nicht zu erkennen, solange ,Denken' in seine Defini-
tion die Minimalbestimmung der Konsistenzkontrolle über 
die Zuordenbarkeit seiner Entitäten einschließen soll. Daß 
eines sein eigener Grund sein könne, ist schon als Unterstell-
tes kein Gedanke, sondern eine Imagination, wie sie etwa im 
Traum möglich ist. Ist hier ein erstaunlich freies Schalten 
mit der Zeitfolge, ihre Aufhebung und eine beliebige Varia-
tion wirklich, so in dem ,Gedanken' der Zeitlosigkeit der 
Selbstbegründung noch nicht einmal möglich, wenn denn ein 
Gedanke intendiert bleiben soll. Tatsächlich kann auch 
Schopenhauer über die bloße Behauptung einer absoluten 
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Vorrede zur ersten Auflage. 

Unabhängig von einander, auf äußern Anlaß, entstanden, 
ergänzen diese beiden Abhandlungen sich dennoch gegen-

seitig zu einem System der Grundwahrheiten der Ethik, in wel-
chem man hoffentlich einen Fortschritt dieser Wissenschaft, die 
seit einem halben Jahrhundert Rasttag gehalten hat, nicht ver-
kennen wird. Jedoch durfte keine von beiden sich auf die andere 
und eben so wenig auf meine früheren Schriften berufen; weil 
jede für eine andere Akademie geschrieben und strenges Inko-
gnito hiebei die bekannte Bedingung ist. Daher auch war nicht zu 
vermeiden, daß einige Punkte in beiden berührt wurden; indem 
nichts vorausgesetzt werden konnte und überall ab ovo [von 
Grund auf] anzufangen war. Es sind eigentlich specielle Ausfüh-
rungen zweier Lehren, die sich, den Grundzügen nadl, im vier-
ten Budle der "Welt als Wille und Vorstellung« finden, dort 
aber aus meiner Metaphysik, also synthetisdl und a priori abge-
leitet wurden, hier hingegen, wo, der Sache nadl, keine Voraus-
setzungen gestattet waren, analytisdl und a posteriori begründet 
auftreten: daher was dort das Erste war, hier das Letzte ist. 
Aber gerade durdl dieses Ausgehn von dem Allen gemeinsamen 
Standpunkt, wie auch durch die specielle Ausführung, haben 
beide Lehren an Faßlichkeit, Ueberzeugungskraft und Entfal-
tung ihrer Bedeutsamkeit hier sehr gewonnen. Demnach sind 
diese beiden Abhandlungen als Ergänzung des vierten Budles 
meines Hauptwerks anzusehn, gerade so, wie meine Sdlrift 
»Ueber den Willen in der Natur« eine sehr wesentlidle und 
wichtige Ergänzung des zweiten Budles ist. Uebrigens, so hetero-
gen auch der Gegenstand der zuletzt genannten Sdlrift dem der 
gegenwärtigen zu seyn sdleint; so ist dennoch zwisdlen ihnen 
wirklicher Zusammenhang, ja, jene Sdlrift ist gewissermaaßen 
der Sdllüssel zur gegenwärtigen, und die Einsicht in diesen 
Zusammenhang vollendet allererst das vollkommene Verständ-
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niß beider. Wenn ein Mal die Zeit gekommen seyn wird, wo 
man mich liest, wird man finden, daß meine Philosophie ist wie 
Theben mit hundert Thoren: von allen Seiten kann man hinein 
und durch jedes auf geradem Wege bis zum Mittelpunkt gelan-
gen. 

Noch habe ich zu bemerken, daß die erste dieser beiden 
Abhandlungen bereits im neuesten Bande der zu Drontheim 
erscheinenden Denkschriften der Königlich Norwegischen Socie-
tät der Wissenschaften ihre Stelle gefunden hat. Diese Akademie 
hat, in Betracht der weiten Entfernung Drontheims von 
Deutschland, mir die von ihr erbetene Erlaubniß, einen Abdruck 
dieser Preisschrift für Deutschland veranstalten zu dürfen, mit 
der größten Bereitwilligkeit und Liberalität gewährt: wofür ich 
derselben meinen aufrichtigen Dank hiemit öffentlich abstatte. 

Die zweite Abhandlung ist von der Königlich Dänischen 
Societät der Wissenschaften nicht gekrönt worden, obschon 
keine andere dawar, mit ihr zu kompetiren [wettzueifern]. Da 
diese Societät ihr Urtheil über meine Arbeit veröffentlicht hat, 
bin ich berechtigt dasselbe zu beleuchten und darauf zu replici-
ren. Der Leser findet dasselbe hinter der betreffenden Abhand-
lung (PhB 306, 174]und wird daraus ersehn, daß die Königliche 
Societät an meiner Arbeit durchaus nichts zu loben, sondern 
nur zu tadeln gefunden hat und daß dieser Tadel in drei ver-
schiedenen Ausstellungen besteht, die ich jetzt einzeln durchgehn 
werde. 

Der erste und hauptsächliche Tadel, dem die beiden andern 
nur accessorisch beigegeben sind, ist dieser, daß ich die Frage 
mißverstanden hätte, indem ich irriger Weise vermeint hätte, es 
würde verlangt, daß man das Prinzip der Ethik aufstelle: hin-
gegen wäre die Frage eigentlich und hauptsächlich gewesen nach 
dem N e x u s d e r M e t a p h y s i k m i t d e r E t h i k. 
Diesen Nexus darzulegen hätte ich ganz unterlassen ( omisso 
enim eo, quod potissimum postulabatur [indem er das überging, 
was vor allem andern gefordert worden war]), sagt das Urtheil 
im A n f a n g ; jedoch drei Zeilen weiter hat es dies wieder ver-
gessen und sagt das Gegentheil, nämlich: ich hätte denselben 
dargelegt (principii ethicae et metaphysicae suae nexum exponit 
[er hat den Zusammenhang des Prinzips seiner Ethik mit seiner 
Metaphysik erörtert]), jedoch hätte ich dieses als einen Anhang 
und als etwas, darin ich mehr als verlangt worden leistete, geliefert. 
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Von diesem Widerspruch des Unheils mit sich selbst will ich 
ganz absehn: ich halte ihn für ein Kind der Verlegenheit, in 
welcher es abgefaßt worden. Hingegen bitte ich den gerechten 
und gelehrten Leser, die von der Dänischen Akademie gestellte 
P r e i s f r a g e , mit der ihr vorgesetzten E i n I e i t u n g , wie 
beide, nebst meiner Verdeutschung derselben, der Abhandlung 
vorgedruckt stehn, jetzt aufmerksam zu durchlesen und sodann 
zu entscheiden, w o n a c h d i e F r a g e e i g e n t I i c h 
f r ä g t, ob nach dem letzten Grunde, dem Princip, dem Fun-
dament, der wahren und eigentlichen Quelle der Ethik, - oder 
aber nach dem Nexus zwischen Ethik und Metaphysik. - Um 
dem Leser die Sache zu erleichtern, will ich jetzt Einleitung und 
Frage analysirend durchgehn und den Sinn derselben auf das 
Deutlichste hervorheben. D i e E i n I e i tu n g zur Frage sagt 
uns: »es gebe eine nothwendige Idee der Moralität, oder einen 
Urbegriff vom moralischen Gesetze, der zwiefach hervortrete, 
nämlich einerseits in der Moral als Wissenschaft, und anderer-
seits i m w i r k I i c h e n L e b e n : in diesem Ietztern zeige 
derselbe sich wiederum zwiefach, nämlich theils im Unheil über 
unsere eigenen, theils in dem über die Handlungen Anderer. An 
diesen ursprünglichen Begriff der Moralität knüpften sich dann 
wieder andere, welche auf ihm beruheten. Auf diese Einleitung 
gründet nun die Societät ihre Frage, nämlich: wo denn die 
Q u e II e und Grund I a g e der Mora I zu suchen sei? 
ob vielleicht in einer ursprünglichen Idee der Moralität, die 
etwan thatsächlich und unmittelbar im Bewußtseyn, oder 
Gewissen, läge? diese müßte alsdann analysirt werden, wie auch 
die hieraus hervorgehenden Begriffe; oder aber ob die Moral 
einen andern Erkenntnißgrund habe?« -Latein lautet die Frage, 
wenn vom Unwesentlichen entkleidet und in eine ganz deutliche 
Stellung gebracht, also: Ubinam sunt quaerenda fons et funda-
menturn philosophiae moralis? Suntne quaerenda in explicatione 
ideae moralitatis, quae conscientia immediate contineatur? an in 
alio cognoscendi principio? [Wo sind die Quelle und das Funda-
ment der Moralphilosophie zu suchen? Sind sie zu suchen in der 
Erklärung der Idee der Moralität, die in einem unmittelbaren 
Bewußtsein besteht? Oder in einem anderen Erkenntnisgrunde?] 
Dieser letzte Fragesatz zeigt aufs Deutlichste an, daß überhaupt 
nach dem E r k e n n t n i ß g r u n d e d e r M o r a I gefragt 
wird. Zum Ueberfluß will ich jetzt noch eine paraphrastische 
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Exegese [umschreibende Erklärung] der Frage hinzufügen. Die 
Einleitung geht aus von zwei ganz e m p i r i s c h e n Bemer-
kungen: »es gebe, sagt sie, faktisch eine M o r a I w i s s e n -
s c h a f t ; und ebenfalls sei es Thatsache, daß im w i r k I i -
c h e n L e b e n moralische Begriffe sich bemerkbar machten; 
nämlich theils indem wir selbst, in unserm Gewissen, über unsere 
Handlungen moralisch richteten, theils indem wir die Handlun-
gen Anderer in moralischer Hinsicht beurtheilen. Imgleichen 
wären mancherlei moralische Begriffe, z. B. Pflicht, Zurechnung 
u. dgl. in allgemeiner Geltung. In diesem Allen nun trete doch 
eine ursprüngliche Idee der Moralität, ein Grundgedanke von 
einem moralischen Gesetze hervor, dessen Nothwendigkeit 
jedoch eine eigenthümliche und nicht eine bloß I o g i s c h e sei: 
d. h. welche nicht nach dem bloßen Satze vom Widerspruch aus 
den zu beurtheilenden Handlungen, oder den diesen zum 
Grunde liegenden Maximen, bewiesen werden könne. Von die-
sem moralischen Urbegriff giengen nachher die übrigen morali-
schen Hauptbegriffe aus, und wären von ihm abhängig, daher 
auch unzertrennlich. - Worauf nun aber dieses Alles beruhe? -
das wäre doch ein wichtiger Gegenstand der Forschung. - Daher 
also stelle die Societät folgende Aufgabe: die Q u e II e, 
d. h. d e r U r s p r u n g d e r M o r a I , d i e G r u n d -
I a g e derselben, soll gesucht werden ( quaerenda sunt). 
Wo soll sie gesucht werden? d. h. wo ist sie zu finden? Etwan 
in einer uns angeborenen, in unserm Bewußtseyn, oder Gewis-
sen, liegenden I d e e d e r M o r a I i t ä t ? Diese, nebst den von 
ihr abhängigen Begriffen brauchte dann bloß analysirt ( expli-
candis) zu werden. Oder aber ist sie wo anders zu suchen? d. h. 
hat die Moral vielleicht einen ganz andern Erkenntnißgrund 
unserer Pflichten zu ihrer Quelle, als den so eben vorschlags- und 
beispielsweise angeführten?« - Dieses ist der, ausführlicher und 
deutlicher, aber treu und genau wiedergegebene Inhalt der Ein-
leitung und Frage. 

Wem kann nun hiebei auch nur der leiseste Zweifel bleiben 
daran, daß die Königliche Societät nach der Q u e II e , dem 
Ursprung, der Grundlage, dem letzten Erkenntnißgrunde der 
M o r a I frägt? - Nun kann aber die Quelle und Grundlage der 
M o r a I schlechterdings keine andere seyn, als die der M o r a -
I i t ä t selbst: denn was theoretisch und ideal Mora I ist, das 
ist praktisch und real M o r a I i t ä t. Die Quelle d i e s e r aber 
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muß nothwendig der letzte Grund zu allem moralischen Wohl-
verhalten seyn: eben diesen Grund muß daher auch ihrerseits die 
M o r a I aufstellen, um sich, bei Allem was sie dem Menschen 
vorschreibt, darauf zu stützen und zu berufen; wenn sie nicht 
etwan ihre Vorschriften entweder ganz aus der Luft greifen, 
oder aber sie falsch begründen will. Sie hat also diesen letzten 
Grund aller Moralität nachzuweisen: denn als wissenschaftliches 
Gebäude hat sie ihn zum Grundstein, wie die Moralität als Pra-
xis ihn zum Ursprung hat. Er ist also unleugbar das fundamen-
tum philosophiae moralis [die Grundlage der Moralphilosophie], 
danach die Aufgabe frägt: folglich ist es klar wie der Tag, daß 
die Aufgabe wirklich verlangt, daß e i n P r i n c i p d e r 
E t h i k gesucht und aufgestellt werde, »Ut principium aliquod 
Ethicae conderetur«, nicht in dem Sinn einer bloßen obersten 
Vorschrift oder Grundregel, sondern eines R e a I g r u n d e s 
aller Moralität, und deshalb Erkenntniß-
g r u n d e s d e r M o r a I. - Dieses I e u g n e t nun aber das 
Unheil, indem es sagt, daß weil ich es vermeint hätte, meine 
Abhandlung nicht gekrönt werden könne. Allein das wird und 
muß Jeder vermeinen, der die Aufgabe liest: denn es steht eben, 
schwarz auf weiß, mit klaren, unzweideutigen Worten da, und 
ist nicht wegzuleugnen, so lange die Worte der Lateinischen 
Sprache ihren Sinn behalten. 

Ich bin hierin weitläuftig gewesen: aber die Sache ist wichtig 
und merkwürdig. Denn hieraus ist klar und gewiß, daß w a s 
diese Akademie gefragt zu haben leugnet, 
sie offenbar und unwidersprechlich gefragt 
h a t. - Dagegen behauptet sie, etwas Anderes gefragt 
zu haben. Nämlich der N e x u s z w i s c h e n M e t a -
p h y s i k u n d M o r a I sei der Hauptgegenstand der 
Preisfrage (diese allein kann unter ipsum thema [dem Thema 
selbst] verstanden werden) gewesen. Jetzt beliebe der Leser 
nachzusehn, ob davon ein Wort in der Preisfrage, oder in 
der Einleitung, zu finden sei: keine Sylbe und auch keine 
Andeutung. Wer nach der Verbindung zweier Wissenschaften 
frägt, muß sie denn doch beide nennen: aber der Metaphysik 
geschieht weder in der Frage noch in der Einleitung Erwähnung. 
Uebrigens wird dieser ganze Hauptsatz des Unheils deutlicher, 
wenn man ihn aus der verkehrten Stellung in die natürliche 
bringt, wo er in genau den selben Worten lautet: Ipsum thema 
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Die von der König!. Societät aufgestellte Frage lautet: 
Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscientia 

demonstrari ·potest? 

Verdeutscht: »Läßt die Freiheit des menschlichen Willens sich 
aus dem Selbstbewußtseyn beweisen?« 

I. 
Begriffsbestimmungen. 

Bei einer so wichtigen, ernsten und schwierigen Frage, die im 
Wesentlichen mit einem Hauptproblem der gesammten Philo-
sophie mittlerer und neuerer Zeit zusammenfällt, ist große 
Genauigkeit und daher eine Analyse der in der Frage vorkom-
menden Hauptbegriffe gewiß an ihrer Stelle. 

1) Was heißt Freiheit? 

Dieser Begriff ist, genau betrachtet, ein negativer. Wir den-
ken durch ihn nur die Abwesenheit alles Hindernden und Hem-
menden: dieses hingegen muß, als Kraft äußernd, ein Positives 
seyn. Der möglichen Beschaffenheit dieses Hemmenden entspre-
chend hat der Begriff drei sehr verschiedene Unterarten: physi-
sche, intellektuelle und moralische Freiheit. 

a) Physische Freiheit ist die Abwesenheit der 
m a t er i e II e n Hindernisse jeder Art. Daher sagen wir: freier 
Himmel, freie Aussicht, freie Luft, freies Feld, ein freier Platz, 
freie Wärme (die nicht chemisch gebunden ist}, freie Elektricität, 
freier Lauf des Strohms, wo er nicht mehr durch Berge oder 
Schleusen gehemmt ist u. s. w. Selbst freie Wohnung, freie Kost, 
freie Presse, postfreier Brief, bezeichnet die Abwesenheit der 
lästigen Bedingungen, welche, als Hindernisse des Genusses, sol-
chen Dingen anzuhängen pflegen. Am häufigsten aber ist in 
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unserm Denken der Begriff der Freiheit das Prädikat animali-
scher Wesen, deren Eigenthümliches ist, daß ihre Bewegungen 
von i h r e m W i II e n ausgehn, willkürlich sind und demnach 
alsdann f r e i genannt werden, wann kein materielles Hinder-
niß dies unmöglich macht. Da nun diese Hindernisse sehr ver-
schiedener Art seyn können, das durch sie Gehinderte aber stets 
der W i II e ist; so faßt man, der Einfachheit halber, den 
Begriff lieber von der positiven Seite, und denkt dadurch Alles, 
was sich allein durch seinen Willen bewegt, oder allein aus sei-
nem Willen handelt: welche Umwendung des Begriffs im 
Wesentlichen nichts ändert. Demnach werden, in dieser p h y-
s i s c h e n Bedeutung des Begriffs der Freiheit, Thiere und 
Menschen dann f r e i genannt, wann weder Bande, noch Ker-
ker, noch Lähmung, also überhaupt kein physisches, 
m a t e r i e II es Hinderniß ihre Handlungen hemmt, sondern 
diese ihrem W i II e n gemäß vor sich gehn. 

Diese p h y s i s c h e B e d e u t u n g des Begriffs der Frei-
heit, und besonders als Prädikat animalisdter Wesen, ist die 
ursprüngliche, unmittelbare und daher allerhäufi.gste, in welcher 
er eben deshalb auch keinem Zweifel oder Kontrovers unterwor-
fen ist, sondern seine Realität stets durdt die Erfahrung beglau-
bigen kann. Denn sobald ein animalisches Wesen nur aus seinem 
W i II e n handelt, ist es, in dieser Bedeutung, f r e i : wobei 
keine Rücksicht darauf genommen wird, was etwan auf seinen 
Willen selbst Einfluß haben mag. Denn nur auf das K ö n-
n e n , d. h. eben auf die Abwesenheit p h y s i s c h e r Hinder-
nisse seiner Aktionen, bezieht sich der Begriff der Freiheit, in 
dieser seiner ursprünglidten, unmittelbaren und daher populären 
Bedeutung. Daher sagt man: frei ist der Vogel in der Luft, das 
Wild im Walde; frei ist der Mensch von Natur; nur der Freie ist 
glücklich. Auch ein Volk nennt man frei, und versteht darunter, 
daß es allein nadt Gesetzen regiert wird, diese Gesetze aber 
selbst gegeben hat: denn alsdann befolgt es überall nur seinen 
eigenen Willen. Die politische Freiheit ist demnach der physi-
schen beizuzählen. 

Sobald wir aber von dieser physischen Freiheit abgehn 
und die zwei andern Arten derselben betrachten, haben wir es 
nicht mehr mit dem populären, sondern mit einem p h i I o so -
p h i s c h e n Sinne des Begriffs zu thun, der bekanntlidt vielen 
Schwierigkeiten den Weg öffnet. Er zerfällt in zwei gänzlich 
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verschiedene Arten: die intellektuelle und die moralische Frei-
heit. 

b) Die i n t e II e k t u e II e F r e i h e i t , 1:0 ex.ouawv x.at 
ax.ouawv x.a1:a ÖL<lVOLav [das Freiwillige und Unfreiwillige in 
Hinsicht auf das Denken] bei Aristoteles [Eth. Eud., u, 7], wird 
hier bloß zum Behuf der Vollständigkeit der Begriffseintheilung 
in Betracht gezogen: ich erlaube mir daher ihre Erörterung hin-
auszusetzen bis ganz ans Ende dieser Abhandlung, als wo die in 
ihr zu gebrauchenden Begriffe schon im Vorhergegangenen ihre 
Erklärung gefunden haben werden, so daß sie dann in der 
Kürze wird abgehandelt werden können. In der Eintheilung 
aber mußte sie, als der physischen Freiheit zunächst verwandt, 
ihre Stelle neben dieser haben. 

c) Ich wende mich also gleich zur dritten Art, zur m o r a I i-
s c h e n F r e i h e i t , als weld:te eigentlich das liberum arbi-
trium [die freie Willensentscheidung] ist, von dem die Frage der 
königl. Societät redet. 

Dieser Begriff knüpft sid:t an den der physisd:ten Freiheit von 
einer Seite, die auch seine, nothwendig viel spätere, Entstehung 
begreiflich macht. Die physische Freiheit bezieht sid:t, wie gesagt, 
nur auf materielle Hindernisse, bei deren Abwesenheit sie 
sogleich daist. Nun aber bemerkte man, in manchen Fällen, daß 
ein Mensch, ohne durch materielle Hindernisse gehemmt zu 
seyn, durch bloße Motive, wie etwan Drohungen, Versprechun-
gen, Gefahren u. dgl., abgehalten wurde zu handeln, wie es 
außerdem gewiß seinem Willen gemäß gewesen seyn würde. 
Man warf daher die Frage auf, ob ein solcher Mensd:t noch 
frei gewesen wäre? oder ob wirklich ein starkes Gegenmotiv 
die dem eigentlid:ten Willen gemäße Handlung eben so hemmen 
und unmöglich machen könne, wie ein physisches Hinderniß? 
Die Antwort darauf konnte dem gesunden Verstande nicht 
schwer werden: daß nämlich niemals ein Motiv so wirken 
könne, wie ein physisches Hinderniß; indem dieses leicht die 
menschlichen Körperkräfte überhaupt unbedingt übersteige, hin-
gegen ein Motiv nie an sid:t selbst unwiderstehlich seyn, nie eine 
unbedingte Gewalt haben, sondern immer noch möglicherweise 
durch ein stärkeres Gegenmotiv überwogen werden 
könne, wenn nur ein solches vorhanden und der im individuellen 
Fall gegebene Mensd:t durch dasselbe bestimmbar wäre; wie wir 
denn auch häufig sehn, daß sogar das gemeinhin stärkste aller 
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Motive, die Erhaltung des Lebens, doch überwogen wird von 
andern Motiven: z. B. beim Selbstmord und bei Aufopferung 
des Lebens für Andere, für Meinungen und für mancherlei Inter-
essen; und umgekehrt, daß alle Grade der ausgesuchtesten Mar-
ter auf der Folterbank bisweilen überwunden worden sind von 
dem bloßen Gedanken, daß sonst das Leben verloren gehe. Wenn 
aber auch hieraus erhellte, daß die Motive keinen rein objek-
tiven und absoluten Zwang mit sich führen, so konnte ihnen 
doch ein subjektiver und relativer, nämlich für die Person des 
Betheiligten, zustehn; welches im Resultat das Seihe war. Daher 
blieb die Frage: ist der Wille selbst frei? - Hier war nun also 
der Begriff der Freiheit, den man bis dahin nur in Bezug auf das 
K ö n n e n gedacht hatte, in Beziehung auf das W o II e n 
gesetzt worden, und das Problem entstanden, ob denn das Wollen 
selbst frei wäre. Aber diese Verbindung mit dem Wo II e n 
einzugehn, zeigt, bei näherer Betrachtung, der ursprüngliche, rein 
empirische und daher populäre Begriff von Freiheit sich unfähig. 
Denn nach diesem bedeutet "frei« - »dem eigenen W i I-
I e n g e m ä ß«: frägt man nun, ob der Wille selbst frei sei; so 
frägt man, ob der Wille sich selber gemäß sei: was sich zwar von 
selbst versteht, womit aber auch nichts gesagt ist. Dem empiri-
schen Begriff der Freiheit zufolge heißt es: »Frei bin ich, wenn 
ich t h u n kann, was ich w i II«: und durch das »was ich 
will<< ist da schon die Freiheit entschieden. Jetzt aber, da wir 
nach der Freiheit des Wo II e n s selbst fragen, würde demge-
mäß diese Frage sich so stellen: »Kannst du auch wo I I e n, 
was du willst!<< -welches herauskommt, als ob das Wollen noch 
von einem andern, hinter ihm liegenden Wollen abhienge. Und 
gesetzt, diese Frage würde bejaht; so entstände alsbald die 
zweite: »Kannst du auch wollen, was du wollen willst?« und so 
würde es ins Unendliche höher hinaufgeschoben werden, indem 
wir immer ein Wollen von einem früheren, oder tiefer liegen-
den, abhängig dächten, und vergeblich strebten, auf diesem 
\X'ege zuletzt eines zu erreichen, welches wir als von gar nichts 
abh:ingig denken und annehmen müßten. Wollten wir aber ein 
solches annehmen; so könnten wir eben so gut das erste, als das 
beliebig letzte dazu nehmen, wodurch denn aber die Frage auf 
die ganz einfache »kannst du wollen?<< zurückgeführt würde. Ob 
aber die bloße Bejahung dieser Frage die Freiheit des Wollens 
.:ntscheidet, ist was man wissen wollte, und bleibt unerledigt. 
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Der ursprüngliche, empirische, vom Thun hergenommene Begriff 
der Freiheit weigert sich also, eine direkte Verbindung mit dem 
des Willens einzugehn. Dieserhalb mußte man, um dennoch den 
Begriff der Freiheit auf den Willen anwenden zu können, ihn 
dadurch modificiren, daß man ihn abstrakter faßte. Dies 
geschah, indem man durch den Begriff der F r e i h e i t nur im 
Allgemeinen die Abwesenheit aller No t h w e n d i g k e i t 
dachte. Hiebeibehält der Begriff den negativen Charakter, 
den ich ihm gleich Anfangs zuerkannt hatte. Zunächst wäre dem-
nach der Begriff der N o t h w e n d i g k e i t , als der jenem 
n e g a t i v e n Bedeutung gebende p o s i t i v e Begriff, zu 
erörtern. 

Wir fragen also: was heißt not h wendig? Die gewöhn-
liche Erklärung, »nothwendig ist, dessen Gegentheil unmöglich, 
oder was nicht anders seyn kann«, - ist eirie bloße Worterklä-
rung, eine Umschreibung des Begriffs, die unsere Einsicht nicht 
vermehrt. Als die Real-Erklärung aber stelle ich diese auf: 
nothwendig ist, was aus einem gegebenen 
z u r e i c h e n d e n G r u n d e f o I g t : welcher Satz, wie 
jede richtige Definition, sich auch umkehren läßt. Je nachdem 
nun dieser zureichende Grund ein logischer, oder ein mathemati-
scher, oder ein physischer, genannt Ursache, ist, wird die 
No t h wen d i g k e i t eine logische (wie die der Konklusion, 
wenn die Prämissen gegeben sind), eine mathematische (z. B. die 
Gleichheit der Seiten des Dreiecks, wenn die Winkel gleich sind), 
oder eine physische, reale (wie der Eintritt der Wirkung, sobald 
die Ursache daist) seyn: immer aber hängt sie, mit gleicher 
Strenge, der Folge an, wenn der Grund gegeben ist. Nur sofern 
wir etwas als Folge aus einem gegebenen Grunde begreifen, 
erkennen wir es als nothwendig, und umgekehrt, sobald wir 
etwas als Folge eines zureichenden Grundes erkennen, sehn wir 
ein, daß es nothwendig ist: denn alle Gründe sind zwingend. 
Diese Realerklärung ist so adäquat und erschöpfend, daß Noth-
wendigkeit und Folge aus einem gegebenen zureichenden 
Grunde geradezu Wechselbegriffe sind, d. h. überall der eine an 
die Stelle des andern gesetzt werden kann.'~ - Demnach wäre 
Abwesenheit der Nothwendigkeit identisch mit Abwesenheit 

* Man findet die Erörterung des Begriffes der Nothwendigkeit in meiner Abhandlung 
über den Satz vom Grunde, zweite Auflage, § 49· 
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eines bestimmenden zureichenden Grundes. Als das Gegentheil 
des N o t h w e n d i g e n wird jedoch das Z u f ä II i g e 
gedacht; was hiemit nicht streitet. Nämlich jedes Zufällige ist 
nur r e I a t i v ein solches. Denn in der realen Welt, wo allein 
das Zufällige anzutreffen, ist jede Begebenheit n o t h w e n -
d i g, in Bezug auf ihre Ursache: hingegen in Bezug auf alles 
Uebrige, womit sie etwan in Raum und Zeit zusammentrifft, ist 
sie zu f ä II i g. Nun müßte aber das Freie, da Abwesenheit der 
Nothwendigkeit sein Merkmal ist, das schlechthin von gar kei-
ner Ursache Abhängige seyn, mithin definirt werden als das 
ab so I u t Zu f ä II i g e : ein höchst problematischer Begriff, 
dessen Denkbarkeit ich nicht verbürge, der jedoch sonderbarer 
Weise mit dem der Freiheit zusammentrifft. Jedenfalls 
bleibt das Freie das in keiner Beziehung Nothwendige, wel-
ches heißt von keinem Grunde Abhängige. Dieser Begriff nun, 
angewandt auf den Willen des Menschen, würde besagen, daß 
ein individueller Wille in seinen Aeußerungen (Willensakten) 
nicht durch Ursachen, oder zureichende Gründe überhaupt, 
bestimmt würde; da außerdem, weil die Folge aus einem gegebe-
nen Grunde (welcher Art dieser auch sei) allemal not h wen-
d i g ist, seine Akte nicht frei, sondern nothwendig wären. 
Hierauf beruht K a n t s Definition, nach welcher Freiheit das 
Vermögen ist, eine Reihe von Veränderungen v o n s e I b s t 
anzufangen. Denn dies »von selbst« heißt, auf seine wahre 
Bedeutung zurückgeführt, »ohne vorhergegangene Ursache«: 
dies aber ist identisch mit ••ohne Nothwendigkeit«. So daß, 
wenn gleich jene Definition dem Begriff der Freiheit den 
Anschein giebt, als wäre er ein positiver, bei näherer Betrachtung 
doch seine negative Natur wieder hervortritt. - Ein freier Wille 
also wäre ein solcher, der nicht durch Gründe, - und da Jedes 
ein Anderes Bestimmende ein Grund, bei realen Dingen ein 
Real-Grund, d. i. Ursache, seyn muß,- ein solcher, der durch gar 
nichts bestimmt würde; dessen einzelne Aeußerungen (Willens-
akte) also schlechthin und ganz ursprünglich aus ihm selbst her-
vorgiengen, ohne durch vorhergängige Bedingungen nothwendig 
herbeigeführt, also auch ohne durch irgend etwas, einer Regel 
gemäß, bestimmt zu seyn. Bei diesem Begriff geht das deutliche 
Denken uns deshalb aus, weil der Satz vom Grunde, in allen sei-
nen Bedeutungen, die wesentliche Form unsers gesammten 
Erkenntnißvermögens ist, hier aber aufgegeben werden soll. 
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Inzwischen fehlt es auch für diesen Begriff nicht an einem termi-
nus technicus [Fachausdruck]: er heißt liberum arbitrium 
indifferentiae [freie, nam keiner Seite hin beeinflußte Willensent-
scheidung]. Dieser Begriff ist übrigens der einzige deutlim 
bestimmte, feste und entschiedene von Dem, was Willensfreiheit 
genannt wird; daher man sich von ihm nicht entfernen kann, 
ohne in smwankende, nebelichte Erklärungen, hinter denen sich 
zaudernde Halbheit verbirgt, zu gerathen: wie wenn von Grün-
den geredet wird, die ihre Folgen nicht nothwendig herbeifüh-
ren. Jede Folge aus einem Grunde ist nothwendig, und jede 
Nothwendigkeit ist Folge aus einem Grunde. Aus der Annahme 
eines solmen liberi arbitrii indi fferentiae ist die nächste, diesen 
Begriff selbst charakterisirende Folge und daher als sein Merk-
mal festzustellen, daß einem damit begabten menschlichen Indi-
viduo, unter gegebenen, ganz individuell und durchgängig 
bestimmten äußern Umständen, zwei einander diametral entge-
gengesetzte Handlungen gleich möglim sind. 

2) Was heißt Selbstbewußtseyn? 

Antwort: das Bewußtseyn des e i g e n e n S e I b s t , im Gegen-
satz des Bewußtseyns a n d e r e r D i n g e, welches letztere 
das Erkenntnißvermögen ist. Dieses nun enthält zwar, ehe noch 
jene andern Dinge darin vorkommen, gewisse Formen der Art 
und Weise dieses Vorkommens, welche demnach Bedingungen 
der Möglimkeit ihres objektiven Daseyns, d. h. ihres Daseyns als 
Objekte für uns, sind: dergleichen sind bekanntlich Zeit, Raum, 
Kausalität. Obgleich nun diese Formen des Erkennens in uns 
selbst liegen; so ist dies doch nur zu dem Behuf, daß wir uns 
a n d e r e r D i n g e als solcher bewußt werden können und in 
durchgängiger Beziehung auf diese: daher wir jene Formen, 
wenn sie gleim in uns liegen, nicht als zum S e I b s t b e -
w u ß t s e y n gehörig anzusehn haben, vielmehr als d a s 
Bewußt s e y n anderer Dinge, d. i. die objektive 
Erkenntniß, möglich machend. 

Ferner werde ich nicht etwan durch den Doppelsinn des in der 
Aufgabe gebrauchten Wortes conscientia [Gewissen - Bewußt-
sein] mich verleiten lassen, die unter dem Namen des Gewissens, 
auch wohl der praktischen Vernunft, mit ihren von K an t 
behaupteten kategorischen Imperativen, bekannten moralischen 
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Regungen des Menschen zum Selbstbewußtseyn zu ziehn; theils 
weil solche erst in Folge der Erfahrung und Reflexion, also in 
Folge des Bewußtseyns anderer Dinge, eintreten, theils weil die 
Gränzlinie zwischen dem, was in ihnen der menschlichen Natur 
ursprünglich und eigen angehört, und dem, was moralische und 
religiöse Bildung hinzugefügt, noch nicht scharf und unwider-
sprechlich gezogen ist. Zudem es auch wohl nicht die Absicht der 
königl. Societät seyn kann, durch Hineinziehung des Gewissens 
in das Selbstbewußtseyn, die Frage auf den Boden der Moral 
hinübergespielt und nun K a n t s moralischen Beweis, oder 
vielmehr Postulat, der Freiheit aus dem a priori bewußten 
Moralgesetze, vermöge des Schlusses »du kannst, weil du sollst«, 
wiederholt zu sehn. 

Aus dem Gesagten erhellt, daß von unserm gesammten 
Bewußtseyn überhaupt der bei weitem größte Theil nicht das 
S e I b s t b e w u ß t s e y n , sondern das B e w u ß t s e y n 
a n d e r e r D i n g e, oder das Erkenntniß vermögen, ist. Die-
ses ist, mit allen seinen Kräften, nach außen gerichtet und ist der 
Schauplatz (ja, von einem tiefem Forschungspunkte aus, die 
Bedingung) der realen Außenwelt, gegen die es sich zunächst 
anschaulich auffassend verhält und nachher das auf diesem Wege 
Gewonnene, gleichsam ruminirend, zu Begriffen verarbeitet, in 
deren endlosen, mit Hülfe der Worte vollzogenen Kombinatio-
nen d a s D e n k e n besteht. - Also allererst was wir nach 
Abzug dieses bei Weitem allergrößten Theiles unsers gesammten 
Bewußtseyns übrig behalten, wäre das S e I b s t b e w u ß t -
s e y n. Wir übersehn schon von hier, daß der Reichthum des-
selben nicht groß seyn kann: daher, wenn die nachgesuchten 
Data zum Beweise der Willensfreiheit in demselben wirklich 
liegen sollten, wir hoffen dürfen, daß sie uns nicht entgehn 
werden. Als das Organ des Selbstbewußtseyns hat man auch 
einen i n n er n Sinn'; aufgestellt, der jedoch mehr im bildli-
chen, als im eigentlichen Verstande zu nehmen ist: denn das 
Selbstbewußtseyn ist unmittelbar. Wie dem auch sei, so ist 
unsere nächste Frage: was enthält nun das Selbstbewußtseyn? 
oder: wie wird der Mensch sich seines eigenen Selbsts unmittelbar 

* Er findet sich schon beim Cicero als tactus inttrior: Acad. quaest., IV, 7· Deutlicher 
beim AuguStin, De lib. arb., II, 3 sqq. Dann bei Cartes[ius]: Princ. phil., IV, 190; 
und ~an7 ausgeführt bei Locke. 
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bewußt? Antwort: durchaus als eines Wo II enden. Jeder 
wird, bei Beobachtung des eigenen Selbstbewußtseyns bald 
gewahr werden; daß sein Gegenstand allezeit das eigene Wollen 
ist. Hierunter hat man aber freilich nicht bloß die entschiedenen, 
sofort zur That werdenden Willensakte und die förmlichen Ent-
schlüsse, nebst den aus ihnen hervorgehenden Handlungen zu 
verstehn; sondern wer nur irgend das Wesentliche, auch unter 
verschiedenen Modifikationen des Grades und der Art, festzu-
halten vermag, wird keinen Anstand nehmen, auch alles 
Begehren, Streben, Wünschen, Verlangen, Sehnen, Hoffen, Lie-
ben, Freuen, Jubeln u. dgl., nicht weniger, als Nichtwollen oder 
Widerstreben, als Verabscheuen, Fliehen, Fürchten, Zürnen, 
Hassen, Trauern, Schmerzleiden, kurz alle Affekte und Leiden-
schaften, den Aeußerungen des Wollens beizuzählen; da diese 
Affekte und Leidenschaften nur mehr oder minder schwache 
oder starke, bald heftige und stürmische, bald sanfte und leise 
Bewegungen des entweder gehemmten, oder losgelassenen, 
befriedigten, oder unbefriedigten eigenen Willens sind, und sich 
alle auf Erreichen oder Verfehlen des Gewollten, und Erdulden 
oder Ueberwinden des Verabscheuten, in mannigfaltigen Wen-
dungen, beziehn: sie sind also entschiedene Affektionen des sei-
hen Willens, der in den Entschlüssen und Handlungen thätig 
ist.'' Sogar aber gehört eben dahin das, was man Gefühle der 
Lust und Unlust nennt: diese sind zwar in großer Mannigfaltig-
keit von Graden und Arten vorhanden, lassen sich aber doch 
allemal zurückführen auf begehrende, oder verabscheuende 
Affektionen, also auf den als befriedigt, oder unbefriedigt, 
gehemmt, oder losgelassen sich seiner bewußt werdenden Willen 
selbst: ja, dieses erstreckt sich bis auf die körperlichen, angeneh-
men, oder schmerzlichen, und alle zwischen diesen beiden Extre-

"' Es ist sehr beaduenswerth, daß schon der Kirchenvater A u g u s t i n u s dies 
vollkommen erkannt hat, während so viele Neuere, mit ihrem angeblichen »Gefühls-
vermögen•, es nidJ.t einsehn. Nämlich de civit. Dei, Lib. XIV, c. 6, redet er von den 
affectionibus animi, welche er, im vorhergehenden Buche, unter vier Kategorien, 
cupiditas, timor, laetitia, tristitia [Begierde, Furcht, Freude, Traurigkeit], gebracht 
hat, und sagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam volun-
tates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum consensionem, 
quae -volumus? et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensionem ab bis, 
quae nolumus! [In ihnen allen stedtt ja der Wille, sie alle sind nichts anderes als 
Willensregungen: denn was sind Begierde und Freude anderes als der Wille, dem 
zuzustimmen, was wir wollen; und was sind Furcht und Traurigkeit anderes als der 
Wille, dem nicht zuzustimmen, was wir nicht wollen?] 
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men liegenden zahllosen Empfindungen; da das Wesen aller die-
ser Affektionen darin besteht, daß sie als ein dem Willen Gemä-
ßes, oder ihm Widerwärtiges, unmittelbar ins Selbstbewußtseyn 
treten. Des eigenen Leibes ist man sogar, genau betrachtet, sich 
unmittelbar nur bewußt als des nach außen wirkenden Organs 
des Willens und des Sitzes der Empfänglichkeit für angenehme, 
oder schmerzliche Empfindungen, welche aber selbst, wie soeben 
gesagt, auf ganz unmittelbare Affektionen des Willens, die ihm 
entweder gemäß, oder widrig sind, zurücklaufen. Wir mögen 
übrigens diese bloßen Gefühle der Lust oder Unlust mit einrech-
nen oder nicht; jedenfalls finden wir, daß alle jene Bewegungen 
des Willens, jenes wechselnde Wollen und Nichtwollen, welches, 
in seinem beständigen Ebben und Fluthen, den alleinigen Gegen-
stand des Selbstbewußtseyns, oder, wenn man will, des innern 
Sinnes ausmacht, in durchgängiger und von allen Seiten aner-
kannter Beziehung steht zu dem in der Außenwelt Wahrgenom-
menen und Erkannten. Dieses hingegen liegt, wie gesagt, nicht 
mehr im Bereich des unmittelbaren S e I b s t b e w u ß t s e y n s , 
an dessen Gränze also, wo es an das Gebiet des B e w u ß t -
s e y n s anderer Dinge stößt, wir angelangt sind, sobald 
wir die Außenwelt berühren. Die in dieser wahrgenommenen 
Gegenstände sind aber der Stoff und der Anlaß aller jener 
Bewegungen und Akte des Willens. Man wird dies nicht als eine 
petitio principii [Erschleichung des Beweisgrundes] auslegen: 
denn daß unser Wollen stets äußere Objekte zum Gegenstande 
hat, auf die es gerichtet ist, um die es sich dreht und die als 
Motive es wenigstens veranlassen, kann Keiner in Abrede stel-
len; da er sonst einen von der Außenwelt völlig abgeschlossenen 
und im finstern Innern des Selbstbewußtseyns eingesperrten 
Willen übrig behielte. Bloß die Nothwendigkeit, mit der jene in 
der Außenwelt gelegenen Dinge die Akte des Willens bestim-
men, ist uns für jetzt noch wroblematisch. 

Mit dem W i II e n also finden wir das Selbstbewußtseyn 
sehr stark, eigentlich sogar ausschließlich beschäftigt. Ob dasselbe 
nun aber in diesem seinem alleinigen Stoff Data antrifft, aus 
denen die F r e i h e i t eben jenes Willens, im oben dargelegten, 
auch allein deutlichen und bestimmten Sinne des Worts, hervor-
gienge, ist unser Augenmerk, darauf wir jetzt gerade zusteuern 
wollen, nachdem wir bis hieher uns ihm zwar nur lavirend, aber 
doch schon merklich genähert haben. 




